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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN DER STADT GAGGENAU
Öffentliche Bekanntmachung
Sitzung des Gemeinderats
Am Montag, den 21. Dezember 2020, 17 Uhr findet eine öffent-
liche Sitzung des Gemeinderats in der Jahnhalle, Eckenerstr. 1, 
76571 Gaggenau, statt. Die Bevölkerung ist hierzu freundlich ein-
geladen.

Tagesordnung:
1. Bekanntgaben
2.  Corona Sachstandsbericht
3.    Neuausrichtung der Standortnutzung der Sparkasse Baden-

Baden Gaggenau
4.    Ablehnung einer ehrenamtlichen Tätigkeit nach § 16 Ge-

meindeordnung
5.   Nachrücken von Frau Bettina Agostini in den Gemeinderat

– Feststellung von Hinderungsgründen nach § 29 Gemein-
deordnung –

6.    Verpflichtung Stadträtin Bettina Agostini nach § 32 Abs. 1 Ge-
meindeordnung

7.  Umbesetzung von Ausschüssen und Gremien
8.    Kooperationsvereinbarung über die Einrichtung einer dau-

erhaften Ausstellung „Automobile Geschichte in der Stadt 
Gaggenau“ im geplanten Erweiterungsbau des Unimog Mu-
seums

9.   Dritte Änderung der Wasserversorgungssatzung der Stadt 
Gaggenau zum 01.02.2021

10.  Jahresabschluss 2019 des Eigenbetriebs „Abwasserbeseiti-
gung der Stadt Gaggenau“

11.  Verlegung eines RW-Entlastungskanals DN 1200 und MW-
Kanals DN 300 mit Deckensanierung der Landstraße K 3767 
im Stadtteil Hörden

12.  Annahme von Spenden, Schenkungen und Zuwendungen
13.  Anfragen der Stadträte
14.  Einwohnerfragestunde
Die Sitzungsunterlagen sind im Bürgerinfoportal Session Net der 
Stadt Gaggenau abrufbar. https://ratsinfo.gaggenau.de/bi/

Christof Florus
Oberbürgermeister

Jahresabschluss 2019  
der Stadtwerke Gaggenau
Der Gemeinderat der Stadt Gaggenau hat in seiner Sitzung am 
07.12.2020 den Jahresabschluss der Stadt wer ke Gaggenau für 
das Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.) wie folgt festgestellt:
1. Der Jahresabschluss der Stadtwerke Gaggenau für das Wirt-

schaftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.) wird festgestellt. Die Ab-
schlusszahlen betragen: 

  Euro
1.1 Bilanzsumme   44.790.778,55
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf 
 - das Anlagevermögen  33.295.819,60
 - das Umlaufvermögen  11.494.958,95

1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf 
 - das Eigenkapital  27.843.932,87
 - die empfangenen Ertragszuschüsse  52.546,00
 - die Rückstellungen  2.585.082,25
 - die Verbindlichkeiten  14.309.217,43
1.2 Jahresgewinn  734.818,18
1.2.1 Summe der Erträge  37.422.956,16
1.2.2 Summe der Aufwendungen  36.688.137,98
2.  Die Gewinnabführung der Stadtwerke an die Stadt Gagge-

nau für das Jahr 2019 beträgt brutto 492.000,- Euro. Die Aus-
schüttung erfolgt am 21.12.2020.  

3.  Die Werkleitung der Stadtwerke wird für das Wirtschaftsjahr 
2019 entlastet.

Der Jahresabschlussbericht 2019 wird im Verwaltungsgebäude 
der Stadtwerke Gaggenau, Theodor-Bergmann-Straße 44 (Zim-
mer 2.09, Abteilung Finanz- und Rechnungswesen), vom 18. bis 
22. Januar 2021 und vom 25. bis 26. Januar 2021 während der 
Dienststunden zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegt.

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
An die Stadtwerke Gaggenau, Gaggenau:

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresschluss der Stadtwerke Gaggenau, Gagge-
nau, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der 
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom
01. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, ein-
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht 
der Stadtwerke Gaggenau, Gaggenau, für das Wirtschaftsjahr 
vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentli-

chen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung 
des Bundeslandes Baden-Württemberg i. V. m. den einschlä-
gigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden han-
delsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. De-
zember 2019 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr 
vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbe-
triebsverordnung des Bundeslandes Baden-Württemberg 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung 
zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschrif-
ten und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 
beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
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berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen An-
forderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der Werkleitung und des  
Werkausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht
Die Werkleitung ist verantwortlich für die Aufstellung des 
Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsver-
ordnung des Bundeslandes Baden-Württemberg i. V. m. den 
einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesent lichen Belangen 
entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beach-
tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs ver-
mittelt. Ferner ist die Werkleitung verantwortlich für die inter-
nen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu 
ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder 
unbeab sichtigten - falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Werkleitung 
dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weite-
ren hat sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang 
mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern ein-
schlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist sie dafür verantwort-
lich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern 
dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entge-
genstehen.
Außerdem ist die Werkleitung verantwortlich für die Aufstel-
lung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentli-
chen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den 
Vorschriften der Eigenbetriebsver ordnung des Bundeslandes 
Baden-Württemberg entspricht und die Chancen und Risiken 
der zu künftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist die 
Werkleitung verantwortlich für die Vorkehrungen und Maß-
nahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet hat, um die 
Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den 
anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebs verordnung des 
Bundeslandes Baden-Württemberg zu ermöglichen, und um 
ausreichende geeig nete Nachweise für die Aussagen im Lage-
bericht erbringen zu können.
Der Werkausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für  
die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu er-
langen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellun-
gen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesent-
lichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes 
Baden-Württemberg entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Ent wicklung zutreffend darstellt, sowie einen 
Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 

HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche fal-
sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als 
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet wer-
den könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grund-
lage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beein flussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus 
und bewahren eine kritische Grund  haltung. Darüber hinaus
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher 

- beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstel-
lungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und 
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken 
durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs-
urteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Dar-
stellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher 
als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusam-
menwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkei-
ten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen 
interner Kontrollen beinhalten können;

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des 
Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und 
den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrun-
gen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, 
die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, je-
doch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil über die Wirk-
samkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben;

• beurteilen wir die Angemessenheit der von der Werkleitung 
angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver-
tretbarkeit der von der Werkleitung dargestellten geschätz-
ten Werte und damit zusammenhängenden Angaben;

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit 
des von der Werkleitung angewandten Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, 
ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit 
Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu 
dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit 
besteht, sind wir ver pflichtet, im Bestätigungsvermerk auf 
die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im 
Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese An-
gaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil 
zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf 
der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsver-
merks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse 
oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der 
Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fort-
führen kann;

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und 
den Inhalt des Jahresabschlusses ein  schließlich der Anga-
ben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jah-
resabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechen  des Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt;

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jah-
resabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm 
vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs;

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von der Werkleitung 
dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht 
durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnach-
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weise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunfts-
orientierten Angaben von der Werkleitung zugrunde ge-
legten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die 
sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben 
aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil 
zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrun-
de liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein 
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse 
wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abwei-
chen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließ-
lich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir wäh-
rend unserer Prüfung feststellen.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen
Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungsle-
gungspflichten nach § Sb Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 
MsbG
Prüfungsurteile
Wir haben geprüft, ob der Eigenbetrieb seine Pflichten nach § 6b 
Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG, zur Führung 
getrennter Konten für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis 
zum 31. Dezember 2019 eingehalten hat. Darüber hinaus haben 
wir die Tätigkeitsabschlüsse für die Tätigkeiten „Elektrizitätsver-
teilung", "Gasverteilung" und "Messstellenbetreiber" nach § 6b 
Abs. 3 Satz 1 EnWG sowie § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG - bestehend 
jeweils aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- 
und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis 
zum 31. Dezember 2019 sowie die als Anlage beigefügten Anga-
ben zu den Rechnungs  legungsmethoden für die Aufstellung 
der Tätigkeitsabschlüsse - geprüft.
• Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten nach § 6b 

Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Füh-
rung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen ein-
gehalten.

• Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse ent sprechen die beigefügten Tätig-
keitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deut-
schen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und § 
3 Abs. 4 Satz 2 MsbG.

Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Füh-
rung getrennter Konten und der Tätigkeitsabschlüsse in Über-
einstimmung mit § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung des Ent-
wurfs einer Neufassung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung 
nach § 6b Abs. 5 Energiewirtschaftsgesetz (IDW EPS 610 n.F.) 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschrif-
ten und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur 
Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 
2 MsbG" weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigen-
betrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und 
haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Überein-
stimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir wenden als 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW 
Qualitätssicherungsstandards:
Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprü-
ferpraxis (IDW QS 1) an. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 

sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zur Einhaltung 
der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und§ 3 
Abs. 4 Satz 2 MsbG zu dienen.

Verantwortung der Werkleitung und des Werksausschusses  
für die Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach  
§ 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG
Die Werkleitung ist verantwortlich für die Einhaltung der Pflich-
ten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 
MsbG zur Führung getrennter Konten. Die Werkleitung ist auch 
verantwortlich für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse 
nach den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 
EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG.
Außerdem ist die Werkleitung verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie als notwendig erachtet hat, um die Pflichten 
zur Führung getrennter Konten einzuhalten.
Die Verantwortung der Werkleitung für die Tätigkeitsabschlüs-
se entspricht der im Abschnitt "Verantwortung der Werklei-
tung und des Werksausschusses für den Jahresabschluss und 
Lage bericht" hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen 
Verantwortung mit der Ausnahme, dass der jeweilige Tätig-
keitsabschluss kein unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ord nungsmäßiger Buchführung den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Tätigkeiten zu vermitteln braucht.
Der Werksausschuss ist verantwortlich für die Überwachung 
der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten des Eigenbe-
triebs nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung  
der Einbehaltung der Rechnungs legungspflichten nach  
§ 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu er-
langen,
• ob die Werkleitung ihre Pflichten nach § 6b Abs.3 Sätze 1 bis 

5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter 
Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten hat und

• ob die Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belan-
gen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 
EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG entsprechen.

Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in den Be-
stätigungsvermerk aufzunehmen, der unsere Prüfungsurteile 
zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 
EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG beinhaltet.
Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 
1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter 
Konten umfasst die Beurteilung, ob die Zuordnung der Konten 
zu den Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 4 EnWG und § 3 
Abs. 4 Satz 2 MsbG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt ist 
und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.
Unsere Verantwortung für die Prüfung der Tätigkeitsabschlüs-
se entspricht der im Abschnitt „Ver antwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts" hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen 
Verantwortung mit der Ausnahme, dass wir für den jeweiligen 
Tätigkeitsabschluss keine Beurteilung der sachgerechten Ge-
samtdarstellung vor nehmen können.

Stuttgart, 10. August 2020

WIKOM AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Dr. Breitenbach Wirtschaftsprüfer
Brocker Wirtschaftsprüfer


